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3. durch die Tat eine schwere Körperverletzung fahrlässig 
verursacht wird;

4. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 126 oder 127 
begangen hat oder bereits wegen einer solchen Straftat 
bestraft ist.

(2) Wer durch die Tat den Tod des Opfers fahrlässig verur
sacht, wird mit Freiheitsstrafe nicht unter fünf Jahren be
straft.

§ 129”
Nötigung

(1) Wer einen Menschen rechtswidrig mit Gewalt oder durch 
Drohung mit einem schweren Nachteil zu einem bestimmten 
Verhalten zwingt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jah
ren oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder 
mit öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 130 
Bedrohung

Wer einen Menschen mit der Begehung eines Verbrechens 
gegen seine Person ernsthaft bedroht, wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Geldstrafe bestraft.

§131
Fr eiheitsb er aubung

(1) Wer einen Menschen einsperrt oder auf andere Weise 
rechtswidrig der persönlichen Freiheit beraubt, wird mit Frei
heitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Verurteilung auf 
Bewährung, Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft 
oder von einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur 
Verantwortung gezogen.

(2) Wer durch die Freiheitsberaubung eine schwere Körper
verletzung fahrlässig verursacht oder sie auf andere, die 
Menschenwürde besonders verletzende Art und Weise be
geht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren, und wer 
durch sie den Tod des Opfers fahrlässig verursacht, mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft.

(3) Der Versuch ist strafbar.

§132
Menschenhandel

(1) Wer einen Menschen mit Gewalt, Drohung oder durch 
Täuschung entführt oder rechtswidrig zum Aufenthalt in be
stimmten Gebieten zwingt oder ihn in außerhalb des Staats
gebietes der Deutschen Demokratischen Republik liegende 
Gebiete oder Staaten verbringt, wird mit Freiheitsstrafe von 
einem Jahr bis zu acht Jahren bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer die Handlung begeht, um 
eine Frau zur Prostitution zu bringen oder wer ein minder
jähriges Mädchen mit dessen Einwilligung außerhalb des 
Staatsgebietes der Deutschen Demokratischen Republik zum 
Zwecke der Prostitution verbringt.

(3) Vorbereitung und Versuch sind strafbar.

§133
Straftaten gegen die Glaubens- und Gewissensfreiheit 

und die Freiheit der Religionsausübung
(1) Wer einen Menschen mit Gewalt, durch Drohung mit 

einem schweren Nachteil oder durch Mißbrauch einer Notlage 
oder eines Abhängigkeitsverhältnisses von der Teilnahme an 
einer religiösen Handlung in dem dazu bestimmten Bereich 
abhält, behindert oder zur Teilnahme an einer derartigen 
Handlung zwingt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren

oder mit Verurteilung auf Bewährung, Geldstrafe oder mit 
öffentlichem Tadel bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer religiöse Handlungen in dem 
dazu bestimmten Bereich böswillig stört oder verunglimpfende 
Handlungen in gottesdienstlichen Räumen verübt.

§134
Hausfriedensbruch

(1) Wer unberechtigt in eine Wohnung, einen Raum oder 
ein umschlossenes Grundstück eines Bürgers eindringt oder 
unbefugt darin verweilt, wird wegen einer Verfehlung von 
einem gesellschaftlichen Organ der Rechtspflege zur Verant
wortung gezogen.

(2) Wer die Tat nach Absatz 1 oder den Hausfriedensbruch in 
öffentlichen Gebäuden, Grundstücken oder Verkehrsmitteln 
unter Anwendung von Gewalt, Drohung mit Gewalt oder 
mehrfach begeht, wird mit Verurteilung auf Bewährung oder 
mit Geldstrafe bestraft.
A n m e r k u n g  :

Der Hausfriedensbruch in öffentlichen Gebäuden, Grund
stücken oder Verkehrsmitteln kann als Ordnungswidrigkeit 
verfolgt werden.

§135
Verletzung des Briefgeheimnisses

Wer sich vom Inhalt eines verschlossenen Schriftstückes oder 
einer anderen verschlossenen Sendung unberechtigt Kenntnis 
verschafft, wird von einem gesellschaftlichen Organ der 
Rechtspflege zur Verantwortung gezogen oder mit öffent
lichem Tadel, Geldstrafe oder mit Verurteilung auf Bewäh
rung bestraft.

§136
Verletzung des Berufsgeheimnisses

Wer vorsätzlich als Rechtsanwalt, Notar, Arzt, Zahnarzt, 
Psychologe, Hebamme, Apotheker oder als deren Mitarbeiter 
Tatsachen, die ihm in seiner beruflichen Tätigkeit anvertraut 
oder bekannt geworden sind und an deren Geheimhaltung ein 
persönliches Interesse besteht, offenbart, ohne dazu gesetzlich 
verpflichtet oder von seiner Verpflichtung zur Verschwiegen
heit befreit zu sein, wird mit Verurteilung auf Bewährung, 
Geldstrafe oder mit öffentlichem Tadel bestraft

§137
Beleidigung

Eine Beleidigung begeht, wer die persönliche Würde eines 
Menschen durch Beschimpfungen, Tätlichkeiten, unsittliche Be
lästigungen oder andere Handlungen grob mißachtet oder das 
Andenken eines Verstorbenen grob verletzt.

§138
Verleumdung

Eine Verleumdung begeht, wer wider besseres Wissen Un
wahrheiten oder leichtfertig nicht beweisbare Behauptungen 
vorbringt oder verbreitet, die geeignet sind, das gesellschaft
liche Ansehen eines Menschen oder eines Kollektivs herabzu
setzen.

§139
Verfolgung von Beleidigungen und Verleumdungen

(1) Wer eine Beleidigung oder Verleumdung begeht, wird 
wegen einer Verfehlung von einem gesellschaftlichen Organ 
der Rechtspflege zur Verantwortung gezogen.

(2) Wenn die Tat nach Art und Auswirkung sowie der Schuld 
und der Persönlichkeit des Täters eine schwerwiegende Vei-


